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I. Amtlicher Teil 

Bildung 

Katalog der zugelassenen Schulbücher 
im Land Brandenburg für das Schuljahr 2003/2004 

1 	Allgemeine Hinweise 

Grundlage für die Auswahl und Beschaffung der Schulbücher 
für den Gebrauch an den Schulen im Land Brandenburg ist die 
Verordnung über die Zulassung von Lernmitteln und über die 
Lernmittelfreiheit (Lernmittelverordnung – LernMV) vom 
14. Februar 1997 (GVBl. II S. 88), zuletzt geändert durch Ver
ordnung vom 24. Oktober 2001 (GVBl. II S. 616). Sie regelt 
auch den finanziellen Rahmen. 

Bitte beachten Sie die rechtlichen Hinweise 
–	 zum Vergabeverfahren nach der Verdingungsordnung für 

Leistungen (VOL/A) und 
–	 zum Leihverhältnis zwischen Schulträger und Schülerin

nen und Schülern 
in der Darstellung im Katalog der zugelassenen Schulbücher 
im Land Brandenburg für das Schuljahr 2003/2004 (ABl. 
MBJS Nr. 2/02 S. 26). 

Bitte beachten Sie, dass die Verdingungsordnung für Leistun
gen (VOL) am 17. September 2002 neu gefasst worden ist. Das 
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit bietet die Neu
fassung auf seiner Homepage zum herunterladen an 
(http://www.bmwi.de/Homepage/Politikfelder/Wirtschaftspoli-
tik unter „Öffentliche Aufträge“/„Vergaberecht bei öffentlichen 
Aufträgen“). 

2	 Das neue Buchpreisbindungsgesetz 

Zum 1. Oktober 2002 ist das Buchpreisbindungsgesetz in 
Kraft getreten! Nachfolgend erhalten Sie dazu Hinweise, die in 
Zusammenarbeit mit dem Börsenverein des Deutschen Buch
handels, Landesverband Berlin-Brandenburg e. V., Geschäfts
führerin Johanna Hahn, entstanden sind. (Weitere Informatio
nen stehen im World Wide Web unter www.berlinerbuchhan-
del.de zur Verfügung oder auf fernmündliche Nachfrage unter 
Tel. 030 / 26 39 18 14 sowie Fax 030 / 26 39 18 18.) 

Die Preisbindung von Verlagserzeugnissen war bisher in 
Deutschland von den Marktteilnehmern auf der Grundlage von 
§ 16 GWB freiwillig auf vertraglicher Basis im sogenannten 
Sammelrevers geregelt. Mit dem Buchpreisbindungsgesetz ist 
die Preisbindung für Bücher gesetzlich angeordnet. Das Gesetz 
dient dem Schutz des Kulturgutes Buch. Der Gesetzgeber 
unterstreicht im§ 1 seine Absicht folgendermaßen: „Die Fest
setzung verbindlicher Preise beim Verkauf an Letztabnehmer 
sichert den Erhalt eines breiten Buchangebots“. 

Wie alle Buchverlage müssen nun auch alle Schulbuchverlage 

verbindliche Ladenpreise für Schulbücher festlegen. Das gilt 
auch für Musikalien, kartografische Produkte wie Atlanten und 
Wandkarten sowie für elektronische Verlagserzeugnisse, soweit 
sie überwiegend textorientiert sind. Weil das Preisbindungsge
setz keine Ausnahmen vorsieht, sind nunmehr auch solche Bü
cher preisgebunden, die – wie Berufsschulliteratur – in der Ver
gangenheit keiner Preisbindung unterlagen. Dementsprechend 
sind im Rahmen von Ausschreibungen Unterscheidungen zwi
schen preisgebundenen und nicht preisgebundenen Titeln 
gegenstandslos geworden. 

Händler werden durch das Gesetz grundsätzlich verpflichtet, 
Bücher zu dem gebundenen Preis an den Endabnehmer, und 
dazu gehören auch alle Schulverwaltungsämter, zu verkaufen. 
Für die Einräumung von Schulbuchnachlässen ist Vorausset
zung, dass die Öffentliche Hand Eigentum erwirbt. Deshalb 
dürfen beispielsweise Kaufexemplare und Arbeitsmaterialien, 
die von den Schülern oder Eltern erworben werden, nicht mit 
Nachlässen geliefert werden. Wie in der Vergangenheit dürfen 
Schulbuchnachlässe nur bei echten Sammelbestellungen einge
räumt bzw. gefordert werden, bei Bestellungen also, die die 
Buchhandlung durch eine Lieferung – wenn auch an verschie
dene Lieferstellen – ausführen kann. Bei Rahmenverträgen, bei 
denen die Buchhandlung die Bücher nach und nach auf Abruf 
liefern soll, kommt die Staffel nicht zur Anwendung. (Nachbe
stellungen können ausnahmsweise noch als zur Schulbuchsam
melbestellung gehörend angesehen werden, wenn sie innerhalb 
von vier Wochen nach Schuljahresbeginn erfolgen. Wegen der 
besonderen Verhältnisse wird bei Berufsschulen eine Frist von 
sechs Wochen nach Schuljahresbeginn als zulässig angesehen.) 

Schulbuchnachlässe stellen einen abschließenden Tatbestand 
dar. Dies bedeutet u. a., dass über die in § 7 Abs. 3 genannten 
Nachlässe (siehe unten) keine weiteren Vergünstigungen (bei
spielsweise Sachprämien im Rahmen von Kundenbindungssys
temen, Skonto) eingeräumt werden dürfen. 

Die Nachlassregelung nach dem Buchpreisbindungsgesetz § 7 
Abs. 3 lautet: 
„Bei Sammelbestellungen von Büchern für den Schulunter
richt, die überwiegend von der öffentlichen Hand finanziert 
werden, gewähren die Verkäufer folgende Nachlässe: 

1.	 bei einem Auftrag im Gesamtwert bis zu 25 000 Euro für Ti
tel mit 
mehr als 10 Stück 8 Prozent Nachlass 
mehr als 25 Stück 10 Prozent Nachlass 
mehr als 100 Stück 12 Prozent Nachlass 
mehr als 500 Stück 13 Prozent Nachlass 

2.	 bei einem Auftrag im Gesamtwert von mehr als 
25.000 Euro 13 Prozent Nachlass 
38.000 Euro 14 Prozent Nachlass 
50.000 Euro 15 Prozent Nachlass 

Soweit Schulbücher von den Schulen im Rahmen eigener Bud
gets angeschafft werden, ist stattdessen ein genereller Nachlass 
von 12 Prozent für alle Sammelbestellungen zu gewähren.“ 

Der generelle Nachlass von 12 %, der die Nachlassstaffel in 
Nummern 1 und 2 ersetzt, ist, wie in der Begründung des Ge
setzes formuliert, nur in den Bundesländern Hessen, Nieder
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sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen anzuwenden, in denen 
die vorstehende Staffel nicht gilt. Da sich dies aus dem Geset
zestext selbst nicht unmittelbar ergibt, wird hierüber zur Zeit 
ein Musterprozess geführt. 

Unabhängig vom Schulbuchgeschäft sieht eine neue Regelung 
im Buchpreisbindungsgesetz vor, dass Buchhandlungen Schü
lerbüchereien mit einem Nachlass in Höhe von bis zu 10% be
liefern können! 

3	 Wirkung der Zulassung 

Die Zulassung eines bestimmten Schulbuches schließt alle 
textidentischen Varianten (andere Einbandarten, Teil- bzw. Ge
samtbände etc.) mit ein. Schulbücher, die zugelassen waren, 
aber im nachstehenden aktuellen Schulbuchkatalog nicht mehr 
enthalten sind, dürfen weiter verwendet werden, wenn sie nicht 
gegen Rechtsvorschriften verstoßen. Sie dürfen aber nicht 
mehr neu an der Schule eingeführt werden. 

4	 Bestellfristen 

Um die rechtzeitige Versorgung der Schulen mit Lernmitteln 
zu gewährleisten, sind die zu beschaffenden Schulbücher bis 
zum 11. Juli 2003 für allgemeinbildende und Förderschulen 
und bis zum 8. August 2003 für berufsbildende Schulen (voll
zeitschulische Bildungsgänge) zu bestellen. Berufsschulen 
(duales System) bestellen bis zum 24. Oktober 2003. 

5	 Handhabung des Schulbuchkatalogs 

Nachstehend sind die im Schuljahr 2003/2004 durch das Mi
nisterium für Bildung, Jugend und Sport zugelassenen Schul
bücher nach Fächern entsprechend der aktuellen Ausbildungs
ordnungen alphabetisch aufgeführt. Bei der Handhabung des 
Kataloges ist Folgendes zu berücksichtigen: 

–	 Die pauschal zugelassenen Lernmittel und die wesent
lichen Grundsätze bei der durch die jeweilige Fachkonfe
renz vorzunehmende Lernmittelauswahl sind der o.g. Lern
mittelverordnung zu entnehmen. 

–	 Für die Beurteilung und die notwendigen Auswahlentschei
dungen von Lernmitteln liegt den Schulen die vom Minis
terium für Bildung, Jugend und Sport im März 1999 her
ausgegebene Broschüre „Orientierungspunkte für die Be
gutachtung von Schulbüchern“ vor. 

–	 Aus Platzgründen sind nicht die vollständigen Bücherdaten 
angegeben. Bei einigen Buchtiteln mussten Kürzungen 
vorgenommen werden. Die vollständigen Angaben können 
den Verlagskatalogen entnommen werden. 

–	 Die Preise sind nach dem bekannten Stand angegeben wor
den. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann nicht übernom
men werden. 

–	 Die in vom Ministerium für Bildung, Jugend und Sport ge
nehmigten Modellversuchen verwendeten bzw. entwickel
ten Lernmittel werden während der Laufzeit der Modell
versuche nicht im vorliegenden Katalog veröffentlicht. Sie 

gelten für die Laufzeit der Modellversuche als zugelassen. 
Eine gesonderte Information der Modellversuchsschulen 
ist nicht erforderlich. 

–	 Lernmittel für den Bildungsgang der gymnasialen Oberstu
fe sowie den Bildungsgang zum nachträglichen Erwerb der 
allgemeinen Hochschulreife im Zweiten Bildungsweg sind 
nicht gesondert ausgewiesen. Sie sind gemäß § 4 Abs. 1 
Nr. 13 der Lernmittelverordnung pauschal zugelassen. Ent
sprechend trifft das auch für das Studienkolleg für auslän
dische Studienbewerber zu. 

–	 Alle im folgenden aufgeführten Titel sind im Ministerium 
für Bildung, Jugend und Sport in einer Präsenzbibliothek 
eingestellt. Diese Bibliothek kann nach Voranmeldung 
(Frau Hönnicke – Tel.: 03 31/8 66-38 65, Frau Dr. Standke 
– Tel.: 03 31/8 66-38 61) werktags von 9 bis 15 Uhr genutzt 
werden. 

6	 Abruf des aktualisierten Schulbuchkatalogs 

Der Katalog der zugelassenen Schulbücher ist auch im Internet 
unter www.bildung-brandenburg.de abrufbar. Die Netzfassung 
wird in der Regel alle zwei Monate aktualisiert. 

Inhalt des Katalogs: 

Fach	 Seite 

Arbeitslehre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
Astronomie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
Biologie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
Chemie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Deutsch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
Englisch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
Französisch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 
Geografie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 
Geschichte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 
Griechisch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 
Kunst  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 
Latein  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde  . . . . . . . . . . . 41 
Mathematik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 
Musik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 
Physik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 
Politische Bildung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 
Polnisch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 
Russisch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 
Sachunterricht  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 
Spanisch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 
Wirtschaft-Arbeit-Technik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Gesellschaftswissenschaften  (lernbereichsbezogen)  . . 51 
Naturwissenschaften (lernbereichsbezogen) . . . . . . . . . 51 

Verlagsanschriften  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 

Legende: 
*	 = 2003 neu zugelassenes Lernmittel 
+	 = veränderte Neuauflage 
R	 = Lernmittel, die die Neuregelungen der deutschen 

Rechtschreibung berücksichtigen 
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